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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 043-2023 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.65 

  

Eingereicht am: 07.03.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Ja 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: SP-JUSO (Jordi, Bern) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 23 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Für eine attraktive und sichere Velo-Infrastruktur im Kanton Bern! 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. die kantonalen Regelwerke im Bereich Veloverkehr zu überprüfen und diese mit den Zielen 

der Gesamtmobilitätsstrategie des Kantons Bern in Einklang zu bringen und 

2. diese für jedes Kantonsstrassenprojekt verbindlich zu berücksichtigen. 

Begründung: 

Es gibt viele Menschen, die auf die Benützung des Velos verzichten, da sie sich auf der 

Strasse nicht sicher fühlen. Diese Bedenken sind vielfach auf die Ausgestaltung der Infrastruk-

tur zurückzuführen. Die Strassen müssen so gestaltet sein, dass sich alle sicher fühlen. Nur so 

können die Ziele der Gesamtmobilitätsstrategie des Kantons Bern erreicht werden (Verschie-

bung des Modal-Splits Richtung ÖV und Langsamverkehr). Relevant für Planung und Realisie-

rung von Kantonsstrassen ist insbesondere die Arbeitshilfe «Standards Kantonsstrassen» ge-

mäss Artikel 18 der kantonalen Strassenverordnung. Darin werden auch Referenzstandards für 

den Fuss- und Veloverkehr definiert. Diese Standards genügen den Anforderungen vieler po-

tenzieller Zielgruppen punkto Sicherheit und Attraktivität nicht. Zur Förderung der Sicherheit 

des Veloverkehrs muss deshalb diese Arbeitshilfe überprüft und angepasst werden, namentlich 

bei Überlandstrassen. Namentlich sind auf Abschnitten, die mit einer Höchstgeschwindigkeit 

von über 40 km/ signalisiert sind, bereits ab einer mittleren Verkehrsmenge dem Veloverkehr 

vorbehaltene Flächen zu schaffen. Weiter ist zentral, dass diese Standards auch eingehalten 

werden. Sie müssen bei Strassenprojekten verbindlich sein. Wo dies aufgrund der baulichen 

Gegebenheiten nicht möglich ist, muss eine tiefere Höchstgeschwindigkeit geprüft oder eine 

attraktive und direkte Veloverbindung abseits der Hauptachse realisiert werden. 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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